
Bericht der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Wang 
am 01.10.2025 

 
 

 Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage inkl. Einliegerwohnung und Stellplätzen 
Thulbach 
Es liegt die Ortsrandsatzung „Thulbach 1. Änderung“ vor, so dass sich die Zulässigkeit des 
Vorhabens nach § 34 Abs. 1 BauGB beurteilt.  
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 

 
 Neubau eines Einfamilienhauses mit Teilunterkellerung in Thulbach 

Es liegt die Ortsrandsatzung „Thulbach“ vor, so dass sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach  
§ 34 Abs. 1 BauGB beurteilt.  
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 

 
 Neubau 4 Garagen in Thulbach 

Es liegt die Ortsrandsatzung „Thulbach“ vor, so dass sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach  
§ 34 Abs. 1 BauGB beurteilt.  
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 

 
 Abbruch von Garagen und Nebengebäude und Neubau einer Produktions- und Lagerhalle 

mit zwei Werbeschildern, Normstahlstraße 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist gemäß § 35 Abs. 4 Nr. 6 BauGB 
baurechtlich zulässig, wenn die bauliche Erweiterung im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude- 
und Betriebsbestand eines zulässigerweise errichteten Betriebs angemessen ist. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben. 

 
 Alte Gemeindekanzlei Malerarbeiten – Auftragsvergabe 

Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für die Malerarbeiten an der alten Gemeindekanzlei an 
die Firma Ehren GmbH aus Langenpreising in Höhe von 7.181,60 € brutto zu vergeben. 
 

 Festlegung Wahlbezirke und Wahlvorsteher zur Kommunalwahl 2026 
Der Gemeinderat beschließt, die Urnenwahllokale an folgenden Standorten zu besetzen: 

 Wang I, Kindergarten 

 Wang II, Vereinsheim Bergen 

 Wang III, Schützenheim Auer Elch 
Der Gemeinderat beschließt, drei Briefwahllokale zu bilden und an folgenden Standorten zu 
besetzen: 

 Briefwahl I, Gemeindekanzlei 

 Briefwahl II, Gemeindekanzlei 

 Briefwahl III, Gemeindekanzlei  
Der Gemeinderat beschließt folgende Personen als Wahlvorstand und als stellv. Wahlvorstand zu 
benennen: 

 

Wang I Wahlvorstand: Götz, Josef 
 Stellv. Wahlvorstand: Kölnberger, Martin 

Wang II Wahlvorstand: Meixner, Ludwig 
 Stellv. Wahlvorstand: Heigl, Michael 

Wang III Wahlvorstand: Menglkamp, Patrick 
 Stellv. Wahlvorstand: Stangl, Stefan 

Briefwahl I Wahlvorstand: Forster, Heinz 
 Stellv. Wahlvorstand: Müller, Michael 

Briefwahl II Wahlvorstand: Dr. Kerscher, Thomas 
 Stellv. Wahlvorstand: Sedlmeier, Dominik 

Briefwahl III Wahlvorstand: Schwaiger, Josef 
 Stellv. Wahlvorstand: Wallner, Franz 

 
 Festlegung Höhe Erfrischungsgeld für die Kommunalwahl 2026 

Der Gemeinderat beschließt ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50,00 € pro Mitglied des 
Wahlvorstandes und pro eingesetzte Hilfskraft. Außerdem soll eine Brotzeit gestellt werden. Der 
Gemeinderat beschließt, bei einer stattfindenden Stichwahl ein Erfrischungsgeld in Höhe von  
25,00 € pro Mitglied des Wahlvorstandes und pro eingesetzte Hilfskraft auszubezahlen. 

 


